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I.  

Die Vertragspartner, 
die Tennisschule Play Smart, vertreten durch den Eigentümer Dalibor Krizanovic, Rolandsmauer 21 a, 
49074 Osnabrück, tel.: 0171/3606760, E-Mail: dalcross@gmx.net 
 
und 
 
………………………………………………………………………………………,(vertr. durch den/die Erziehungsberechtigten) 
 
Geburtsdatum………………………………………………….Adresse…………………………………………………………………….. 
 
E-Mail………………………………………………………………Telefon………………………………………………………………………. 
                                         
treffen folgende Vereinbarung: 
 
Die oben genannte Person wird als Mitglied des Osnabrücker TC in das Training aufgenommen. 
 
II. 
Unser Leistungsangebot umfasst Mannschafts-, Gruppen-, Einzeltraining, Tenniscamps und 
Trainingsplanung.   
 
1. Das Tennistraining der Sommersaison erfolgt grundsätzlich vom 1. Mai bis 30. September eines Jahres. 
Das Training der Wintersaison beginnt grundsätzlich am 1. Oktober und endet am 30. April im folgenden 
Jahr.  
 
2. Das Tennistraining wird durch qualifizierte Tennistrainer in der Regel wöchentlich, in Gruppen- oder 
Einzelunterricht auf der Anlage des Osnabrücker TC, je nach Buchung 1 Mal oder mehrmals, durchgeführt. 
 
3. Die Terminabsprache erfolgt in beiderseitigem Einvernehmen. Terminändrungen sind während der 
laufende Saison nur im bestimmten Fällen möglich. Dies bleibt der Tennisschule vorbehalten. 
 
4. Die Einteilung und Benennung des Trainers bleibt der Tennisschule vorbehalten. Falls dies aus 
organisatorischen Gründen notwendig ist, ist es der Tennisschule gestattet, auch während der Saison einen 
Trainerwechsel vorzunehmen, bzw. Vertretungsunterricht zu erteilen. 
 
5. Ein gebuchter Gruppenunterricht ist nicht übertragbar.  
 
6. Mögliche Erkrankungen oder andere gesundheitliche Probleme müssen dem Trainer vor Beginn der 
Trainerstunde ausdrücklich mitgeteilt werden. 
Bei Erkrankungen die länger als 12 Wochen andauern, muss die Tennisschule rechtzeitig benachrichtigt 
werden. Bei Erkrankungen die kürzer andauern, besteht weiterhin die Zahlungspflicht.  
Im Falle eines Gruppenunterrichts obliegt es den Trainern die Gruppen nach Alter, Spielstärke, Persönlichkeit 
und besonderen Wünschen in 2er bis 5er-Gruppen zusammenzustellen.  
Sollte vom Schüller z.B. ein 4-er Training gebucht werden und es aus organisatorischen Gründen nicht 
stattfinden kann, bietet die Tennisschule ein gleichwertiges Training in z.B. einer 3-er Gruppe an. Die dadurch 
entstehenden Mehrkosten, übernimmt der Schüler. Sollte sich im Laufe der Saison eine Gruppenstärke 
verändern, ist es der Tennisschule erlaubt, den monatlichen Beitrag dementsprechend anzupassen.  
Dieses gilt jeweils für den Wechsel in eine kleinere oder größere Gruppenstärke. 
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III. 
 
1. Die Kosten für das Tennistraining werden jeden Monat per Lastschrift bis zum 3. Werktag abgebucht oder 
nach Rechnungslegung in einem Betrag in der Sommersaison sowie in  zwei Teilbeträgen in der Wintersaison 
im Voraus überwiesen. Die Preise betragen pro Person und Trainingseinheit für je 60 Minuten (andere 
Zeiteinheiten werden entsprechend verrechnet):     
                                            
Sommersaison 60 Min. Mai – September / Wintersaison 60 Min. Oktober – April 
 
Einzeltraining 60 min. 113 Euro pro Monat 
2-er Gruppe 60 min. 60 Euro monatlich p. P. 
3-er Gruppe 60 min. 42 Euro monatlich p. P. 
4-er Gruppe 60 min. 33 Euro monatlich p. P. 
5-er Gruppe 60 min. 28 Euro monatlich p. P. 
 
In den Schulferien und an gesetzlichen Feiertagen in Niedersachsen findet kein Training statt. 
 
Ausserhalb der hier beschriebenen Trainingszeiten können zusätzliche Stunden zu folgenden Preisen 
gebucht werden: 
 
Einzeltraining 34 Euro 
2-er Gruppe 36 Euro 
3-er Gruppe 38 Euro 
4-er Gruppe 40 Euro 
5-er Gruppe 42 Euro 
 
Die Hallenkosten für 7 Monate (Oktober bis April) bei einer 4-er Gruppe belaufen sich  z. B. derzeit auf ca. 
135,- € p. P., wobei hier ausgleichshalber Durchschnittswerte von allen von uns zu buchenden Abos in Ansatz 
gebracht werden.  
 

Die Hallenkosten müssen nach der Rechnungslegung in einem Betrag bezahlt werden. Entweder per 
Lastschrift oder Überweisung.  
Über eine eventuelle Erhöhung der Hallenkosten durch den Betreiber werden die Trainingsteilnehmer 
rechzeitig informiert. 
 
 
2. Die Entrichtung der Trainingskosten Gültig sind immer die Gesamtpreise der jeweiligen Saison für die 
entsprechenden anfallenden Trainingsleistungen der Tennisschule. Im Gesamtpreis sind die Honorare der 
Tennistrainer/innen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültige Mehrwertsteuer, die Ballkosten, 
Trainingsutensilien und evtl. Kosten für Test- oder Leihschläger für das Tennistraining enthalten. 
Die Bezahlung der Gesamtkosten soll im Wege des Lastschriftverfahrens erfolgen, wobei die Kosten in 
monatlichen Teilbeträgen ab dem 3. Werktag im Monat abgebucht werden.  
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3. Hiermit ermächtige ich die Tennisschule Play Smart, vertreten durch den Eigentümer Dalibor Krizanovic, 
bis auf Widerruf den Betrag für das vereinbarte Tennistraining in monatlichen Teilbeträgen von meinem 
Konto durch Lastschrift einzuziehen: 
Bank……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
IBAN……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
BIC………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Vor- und Zuname des 
Kontoinhabers…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Ich verpflichte mich, Kontoänderungen umgehend mitzuteilen. 
 
Datum……………………………………………………Unterschrift………………………… 

 
 
4. Die Trainingsteilnehmer die an dem Lastschriftverfahren nicht teilnehmen möchten, bitten wir die 
Trainingskosten für die Sommer bzw. Wintersaison nach Rechnungslegung zu überweisen. 
Die Überweisung erfolgt auf das folgende Konto: 
 
Dalibor Krizanovic 
IBAN: DE77 2802 0050 5224 7632 00 
BIC: OLBODEH2XXX 
 
IV. 
Der Vertrag besitzt Gültigkeit für den jeweils ausgeschriebenen Trainingszeitraum und kann nicht vorzeitig 
gekündigt werden. Bei vorzeitiger Kündigung ist der volle Rechnungsbetrag zu entrichten. Eine 
Rückerstattung bereits gezahlter Beträge findet nicht statt. 
 
Die Kündigung des Vertrages kann erfolgen: 
 
-----durch die Tennisschule: zum Ende der Sommer- bzw. Wintersaison 
-----durch den Tennisschüler (bzw. dessen Erziehungsberechtigten): 
      Zum 15. März des Jahres mit Wirkung ab der kommenden Sommersaison (01.05.) 
      Zum 15. August des Jahres mit Wirkung ab der kommenden Wintersaison (01.10.) 
        
V.  
1. Sofern im Rahmen des Einzeltrainings vereinbarte Trainingstermine nicht eingehalten werden können, 
muss der Kunde die Tennisschule unverzüglich, spätestens aber 24 Stunden vor dem Termin, 
benachrichtigen. Rechtzeitig abgesagte Stunden werden nach Absprache nachgeholt.  
 
2. Im Rahmen des Gruppentrainings versäumte Stunden können aus organisatorischen Gründen vom 
Schüler nicht nachgeholt werden. 
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3. Müssen Trainingsstunden witterungsbedingt abgesagt oder abgebrochen werden, werden diese 
trotzdem in Rechnung gestellt. Die Tennisschule bemüht sich diese nachzuholen, ist hierzu aber nicht  
verpflichtet. Wenn diese Stunden durch einzelne Tennisschüler nicht wahrgenommen werden können, so 
bleibt nichtsdestotrotz die Zahlungspflicht bestehen.  
Falls die möglichkeit besteht in der Sommersaison in eine Halle auszuweichen, werden die Teilnehmer 
darüber rechtzeitig informiert. Die Hallenkosten sind in diesem Fall von den Schülern zu tragen. 
 
4. Einzel- bzw. Gruppentrainingsstunden, die durch die Tennisschule abgesagt werden, werden nachgeholt. 
Ist dies nicht möglich, werden die Kosten erstattet. 
 
VI. 
1. Die Aufsichtspflicht der Tennisschule für minderjährige Kinder beschränkt sich auf die Dauer des Trainings. 
Von Seiten der Tennisschule wird außerhalb des Trainings keine Haftung übernommen. 
  
2. Unsere Haftung für Schäden im Zusammenhang mit dem Training beschränkt sich auf Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit.  
 
3. Wir behalten uns vor, Trainingsteilnehmer aus einer Gruppe auszuschließen, wenn diese trotz 
Ermahnung den Anweisungen des Trainers keine Folge leisten oder das Training stören. Bei Minderjährigen 
muss dieser/diese bis zur Abholung durch die Eltern im Trainingsbereich verbleiben. In diesem Fall hat 
der/die Ausgeschlossene keinen Anspruch auf Erstattung des Trainingsentgelts. 
 
VII. 
Bezüglich der etwaigen Speicherung Ihrer, bzw. dem Umgang mit Ihren persönlichen Daten verweisen wir 
auf unsere anliegenden Datenschutzrichtlinien, die der aktuellen DSGVO entsprechen, und die mit 
Vertragsabschluss vollumfänglich Vertragsinhalt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………..          ………………………………..  
Play smart       Leistungsempfänger/ Erziehungsberechtigter 
Tennisschule Dalibor Krizanovic 
 
 
 

Osnabrück, Datum        Ort, Datum  
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Datenschutzerklärung 

  

Personenbezogene Daten (nachfolgend zumeist nur „Daten“ genannt) werden von uns nur im Rahmen der 

Erforderlichkeit sowie zum Zwecke der Bereitstellung eines funktionsfähigen und nutzerfreundlichen 

Internetauftritts, inklusive seiner Inhalte und der dort angebotenen Leistungen, verarbeitet. 

Gemäß Art. 4 Ziffer 1. der Verordnung (EU) 2016/679, also der Datenschutz-Grundverordnung (nachfolgend nur 

„DSGVO“ genannt), gilt als „Verarbeitung“ jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführter 

Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten, wie das Erheben, das 

Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das 

Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der 

Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung. 

Mit der nachfolgenden Datenschutzerklärung informieren wir Sie insbesondere über Art, Umfang, Zweck, Dauer 

und Rechtsgrundlage der Verarbeitung personenbezogener Daten, soweit wir entweder allein oder gemeinsam mit 

anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung entscheiden. Zudem informieren wir Sie nachfolgend über 

die von uns zu Optimierungszwecken sowie zur Steigerung der Nutzungsqualität eingesetzten Fremdkomponenten, 

soweit hierdurch Dritte Daten in wiederum eigener Verantwortung verarbeiten. 

Unsere Datenschutzerklärung ist wie folgt gegliedert: 

  

I. Informationen über uns als Verantwortliche 

II. Rechte der Nutzer und Betroffenen 

III. Informationen zur Datenverarbeitung 

  

I. Informationen über uns als Verantwortliche 

Verantwortlicher Anbieter dieses Internetauftritts im datenschutzrechtlichen Sinne ist: 

  

Tennisschule play smart 

Dalibor Krizanovic 

Rolandsmauer 21 a 

49074 Osnabrück 

Tel. 0171/360 67 60 

E-Mail : dalcross@gmx.net  
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I. Rechte der Nutzer und Betroffenen 

Mit Blick auf die nachfolgend noch näher beschriebene Datenverarbeitung haben die Nutzer und Betroffenen das 

Recht 

 auf Bestätigung, ob sie betreffende Daten verarbeitet werden, auf Auskunft über die verarbeiteten 

Daten, auf weitere Informationen über die Datenverarbeitung sowie auf Kopien der Daten (vgl. auch 

Art. 15 DSGVO); 

 auf Berichtigung oder Vervollständigung unrichtiger bzw. unvollständiger Daten (vgl. auch Art. 16 

DSGVO); 

 auf unverzügliche Löschung der sie betreffenden Daten (vgl. auch Art. 17 DSGVO), oder, alternativ, 

soweit eine weitere Verarbeitung gemäß Art. 17 Abs. 3 DSGVO erforderlich ist, auf Einschränkung der 

Verarbeitung nach Maßgabe von Art. 18 DSGVO; 

 auf Erhalt der sie betreffenden und von ihnen bereitgestellten Daten und auf Übermittlung dieser Daten 

an andere Anbieter/Verantwortliche (vgl. auch Art. 20 DSGVO); 

 auf Beschwerde gegenüber der Aufsichtsbehörde, sofern sie der Ansicht sind, dass die sie betreffenden 

Daten durch den Anbieter unter Verstoß gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen verarbeitet 

werden (vgl. auch Art. 77 DSGVO). 

Darüber hinaus ist der Anbieter dazu verpflichtet, alle Empfänger, denen gegenüber Daten durch den Anbieter 

offengelegt worden sind, über jedwede Berichtigung oder Löschung von Daten oder die Einschränkung der 

Verarbeitung, die aufgrund der Artikel 16, 17 Abs. 1, 18 DSGVO erfolgt, zu unterrichten. Diese Verpflichtung 

besteht jedoch nicht, soweit diese Mitteilung unmöglich oder mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden 

ist. Unbeschadet dessen hat der Nutzer ein Recht auf Auskunft über diese Empfänger. 

Ebenfalls haben die Nutzer und Betroffenen nach Art. 21 DSGVO das Recht auf Widerspruch gegen die 

künftige Verarbeitung der sie betreffenden Daten, sofern die Daten durch den Anbieter nach Maßgabe 

von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO verarbeitet werden. Insbesondere ist ein Widerspruch gegen die 

Datenverarbeitung zum Zwecke der Direktwerbung statthaft. 

  

III. Informationen zur Datenverarbeitung 

Ihre bei Nutzung unseres Internetauftritts verarbeiteten Daten werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck 

der Speicherung entfällt, der Löschung der Daten keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen und 

nachfolgend keine anderslautenden Angaben zu einzelnen Verarbeitungsverfahren gemacht werden. 

Kontaktanfragen / Kontaktmöglichkeit 

Sofern Sie per Kontaktformular oder E-Mail mit uns in Kontakt treten, werden die dabei von Ihnen angegebenen 

Daten zur Bearbeitung Ihrer Anfrage genutzt. Die Angabe der Daten ist zur Bearbeitung und Beantwortung Ihre 

Anfrage erforderlich - ohne deren Bereitstellung können wir Ihre Anfrage nicht oder allenfalls eingeschränkt 

beantworten. 

  

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. 

Ihre Daten werden gelöscht, sofern Ihre Anfrage abschließend beantwortet worden ist und der Löschung keine 

gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen, wie bspw. bei einer sich etwaig anschließenden 

Vertragsabwicklung. 

 


